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Vierter Abschnitt 
Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger und 

Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren 

8 36 

Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger 

Zu Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürgern der Universität OIl- 
denburg können Personen ernannt werden, die sich be- 
sondere Verdienste um die Universität Oldenburg erwor- 
ben haben. Das Nähere regelt eine vom Senat zu beschlie- 
ßende Ordnung. 

; 8 37 
Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren 

(1) Zu Klonararprofessorinnen/Hongrarprofessoren kön- 
nen auf Antrag des zuständigen Fachbereichs und nach 
Stellungnahme des Senats vom zuständigen Ministerium 
Personen bestellt werden, die nicht Mitglieder eines Fach- 
bereichs der Universität Oldenburg sind, wenn sie 

1. nach ihren wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Leistungen den an Professorinnen/Professoren zu stel- 
lenden Anforderungen genügen, 

2. in der Regel über eine fünfjährige Lehrerfahrung an 
einer wissenschaftlichen Hochschule verfügen, 

3. bereit sind, an der Erfüllung der Aufgaben der Univer- 
sität Oldenburg mitzuwirken. 

(2) Der Fachbereich verfährt bei der Vorbereitung und 
Beschlußfassung über den Antrag entsprechend den Vor- 
schriften über die Erarbeitung eines Bauen vorschla- 
es. Der Beschluß des Fachbereichsrates bedarf außerdem 
ne Mehrheit der Stimmen aller stimmberechtigten Mit- 
glieder. 

(3) Die Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren sind 
berechtigt und gehalten, in ihrem Fachbereich Lehrveran- 
staltungen durchzuführen. Sie sind verpflichtet, ihr Lehr- 
angebot dem Fachbereich für seine jährliche Studienpla- 
nung so rechtzeitig mitzuteilen, daß der Fachbereich das 
Lehrangebot koordinieren kann. 

(4) Die Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren sind 
berechtigt, an Habilitationen, Promotionen, Diplom- und 
Magisterprüfungen nach Maßgabe der hierfür geltenden 
a mitzuwirken. 3 

(5) Die Universität schlägt dem zuständigen Ministeri- 
um den Widerruf der Bestellung zur Honorarprofessorin/ 
zum Honorarprofessor auch dann vor, wenn eine Honorar- 
rofessorin/ein Honorarprofessor nicht mehr zur Mitwir- 
er gemäß Absatz 1 Nr. 3 bereit ist und die Vorausset- 

zungen für den Eintritt in den Ruhestand nicht erfüllt 
ud Eine Honorarprofessorin/Ein Honorarprofessor hat 
dem Fachbereich eine Unterbrechung ihrer/seiner Lehrtä- 

tigkeit unter Angabe von Gründen mitzuteilen; eine über 
ein Semester hinausgehende Unterbrechung bedarf der 
Genehmigung des Fachbereichsrates. 

Fünfter Abschnitt 
Schlußbestimmungen 

$ 38 
Inkrafttreten 

(1) Diese Grundordnung tritt mit der Genehmigung 
durch das zuständige Ministerium am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig wird die Grundordnung der Universität 
Oldenburg vom 29. 5. 1974 (Anlage zur Bek. des MK vom 
6. 6. 1974, Nds. MBl. S. 1225) aufgehoben. 
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Viertes Gesetz 

zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes. 

Vom 25. April 1991. 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

® Artikel I 

$ 1 Abs. 6 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in 
der Fassung vom 14. Juni 1989 (Nieders. GVBl. S. 223), 
geändert durch Artikel 42 des Niedersächsischen Rechts- 
vereinfachungsgesetzes 1990 vom 22. März 1990 (Nieders. 
GVBI. S. 101), erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Grundordnung kann bestimmen, daß die Hoch- 
schule in ihrem Namen einen die Bezeichnung nach Ab- 
satz 1 ergänzenden Zusatz führt.“ 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt vierzehn Tage nach seiner Verkün- 
dung in Kraft. 

Hannover, den 25. April 1991. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

Schröder 

Die Niedersächsische Ministerin für Wi haft 
und Kultur 

Schuchardt 

  

Drittes Gesetz 

zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 
über die Freistellung von der Arbeit für Maßnahmen 

der Weiterbildung. t 

Vom 14. Dezember 1990. 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikell 

Das Niedersächsische Gesetz über die Freistellung von 
der Arbeit für Maßnahmen der Weiterbildung in der Fas- 
sung vom 7. Januar 1985 (Nieders. GVBl. S. 1) wird wie 
folgt geändert: 

1. DieG überschrift erhält folgende Fassung: 

„Niedersächsisches Gesetz über den Bildungsurlaub 
für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Nieder- 
sächsisches Bildungsurlaubsgesetz — NBildUG)*, 

. In $ 1 werden die Worte „Die Freistellung von der 
Arbeit“ durch das Wort „Bildungsurlaub“ ersetzt. 

. $ 2 erhält folgende Fassung: 

[5
 

w
 

\ „2 

(1) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben ei- 
nen Anspruch auf Bildungsurlaub zur Teilnahme an 
nach $ 10 dieses Gesetzes anerkannten Bildungsver- 
anstaltungen. Ein Anspruch auf Bildungsurlaub nach 
diesem Gesetz besteht nicht, wenn dem Arbeitnehmer 
oder der Arbeitnehmerin für die Bildungsveranstal- 
tung nach anderen Gesetzen, tarifvertraglichen oder betrieblichen Vereinbarungen Freistellung von der 
Arbeit mindestens für die Zeitdauer nach Absatz 4 
und unter Lohnfortzahlung mindestens in Höhe des 
nach $ 5 zu zahlenden Entgelts zusteht. Dasselbe gilt, 
wenn dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin 
Freistellung nach den anderen Regelungen nur des- 
halb nicht zusteht, weil diese bereits für andere Bil- 
re in Anspruch genommen wur- 

(2) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind Ar- 
beiter und Arbeiterinnen, Angestellte sowie die zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitneh- 
mer oder Arbeitnehmerinnen gelten auch 

1. die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
' gleichgestellten Personen, 

2. andere Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Perso- 
nen anzusehen sind, und 

3. Beschäftigte im Sinne von $ 40 Abs. 2 des Bundes- n 
sozialhilfegesetzes, die in Werkstätten für Behin- 
derte tätig sind. 

(3) Der Anspruch auf Bildungsurlaub kann erstmals 
nach sechsmonatigem Bestehen des Beschäftigungs- 
verhältnisses geltend gemacht werden, 

(4) Der Anspruch des Arbeitnehmers oder der Ar- 
beitnehmerin auf Bildungsurlaub umfaßt fünf Arbeits- tage innerhalb des laufenden Kalenderjahres. Arbeitet 

der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin regelmä- 
Big an mehr oder an weniger als fünf Arbeitstagen in 
der Woche, so ändert sich der Anspruch auf Bil- 
dungsurlaub entsprechend, 
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(5) Bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhält- 
nisses wird auf den Anspruch der Bildungsurlaub an- 
gerechnet, der schon vorher in dem betreffenden Ka- 
lenderjahr gewährt wurde. 

(6) Ein nicht ausgeschöpfter Bildungsurlaubsan- 
spruch des vorangegangenen Kalenderjahres kann ge- 
meinsam mit dem Bildungsurlaubsanspruch des lau- 
fenden Kalenderjahres für einen zusammenhängen- 
den Zeitraum geltend gemacht werden. Dieselbe Mög- 
ichkeit besteht mit Zustimmung des Arbeitgeb 

oder der Arbeitgeberin für die nicht ausgeschöpften 
Bildungsurlaubsansprüche der vorangegangenen drei 
Kalenderjahre; die’ Zustimmung ist auf Verlangen 
schriftlich zu erklären. E f 

(7) Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist ver- 
pflichtet, bei Beendigung des Beschäftigungsverhält- 
nisses auf Verlangen eine Bescheinigung darüber aus- 
zustellen, ob und in welchem Umfange dem Arbeit- 
nehmer oder der Arbeitnehmerin in den vorangegan- 
genen drei Kalenderjahren und im laufenden Kalen- 
derjahr Bild laub nach di Gesetz gewäh 
worden ist.“ 

. $3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann die 
Gewährung von Bildungsurlaub ablehnen, sobald 
die G hl der Arbeitstage, die im laufend 
Kalenderjahr von den Arbeitnehmern und Arbeit- 
nehmerinnen für Zwecke des Bildungsurlaubs 
nach diesem Gesetz in Anspruch genommen wor- 
den sind, das Zweieinhalbfache der Zahl der Ar- 
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die am 
30. April des Jahres nach diesem Gesetz bildungs- 
urlaubsberechtigt waren, icht hat. Beträgt der 
Bildungsurlaub, den der Arbeitgeber oder die Ar- 
beitgeberin danach zu gewähren hat, weniger als 
fünf Tage, so entsteht für den Arbeitgeber oder die 
Arbeitgeberin in diesem Kalenderjahr keine Ver- 
pflichtung, Bildungsurlaub zu gewähren.“ 

b) In den Sätzen 3 und 4 wird das Wort „Freistel- 
lungstage“ jeweils durch das Wort „Bildungsur- 
laubstage“ ersetzt. In Satz 4 wird das Wort „Frei- 
stellung“ durch das Wort „Bildungsurlaub“ ersetzt. 

. $ 4 erhält folgende Fassung: 

„54 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dürfen we- 
gen der Inanspruchnahme von Bildungsurlaub nach 
diesem Gesetz nicht benachteiligt werden.“ 

. $ 5 erhält folgende Fassung: 

„$5 

Bildungsurlaub wird vom Arbeitgeber oder von der 
Arbeitgeberin ohne Minderung des Arbeitsentgelts ge- . 
währt. Das fortzuzahlende Entgelt für die Zeit des 
Bildungsurlaubs wird entsprechend den Besti 

gen des Geseizes zur Regelung der Lohnzahlung an 
Feiertagen vom 2. August 1951 (Bundesgasetzbl. I 
S. 479), geändert durch Artikel 20 des Haushaltsstruk- 
turgesetzes vom 18. Dezember 1975 (Bundesge- 
setzbl. 1S. 3091), berechnet.“ 

- $ 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Von den Vorschriften dieses Gesetzes darf vom 
Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin nur zugun- 
sten des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin ab- 
gewichen werden.“ ; 
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$ 7 erhält folgende Fassung: 

„57 

Erkrankt ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehme- 
rin während des Bildungsurlaubs und ist wegen der 
Erkrankung eine Teilnahme an der Bildungsveranstal- 
tung nicht möglich, so ist die Zeit der Erkrankung auf 
den Bildungsurlaub nicht anzurechnen, wenn die Er- 
krankung und die dadurch bedingte Unfähigkeit, an 
der Bildungsveranstaltung teilzunehmen, dem Arbeit- 
geber oder der Arbeitgeberin durch eine ärztliche Be- 
scheinigung nachgewiesen werden.“ 

$ 8 erhält folgende Fassung: 

„$8 

(1) Die Inanspruchnahme und die zeitliche Lage 
des Bildungsurlaubs sind unter Angabe der Bildungs- 
veranstaltung dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin 
so früh wie möglich, in der Regel mindestens vier 

‘“ Wochen vorher, schriftlich mitzuteilen. 

(2) Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann un- 
beschadet der Regelung des $ 3 die Gewährung von 
Bildungsurlaub für den mitgeteilten Zeitraum nur ab- 
lehnen, wenn zwingende betriebliche oder dienstli- 
che Belang, hen; die Erholung: h 

A Arbeitneh und Arbeitnehmer de: 

nen unter sozialen Gesichtspunkten eine Verlegung 
des Erholungsurlaubs nicht zuzumuten ist, sind vor- 
rangig zu berücksichtigen. Bei der Gewährung des 
Bildungsurlaubs haben diejenigen Arbeitaeh und 

Arbeitnehmerinnen den Vorrang, die im Verhältnis 
zu den übrigen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerin- 
nen den Bildungsurlaub in geringerem Umfang in An- 
spruch genommen haben. Haben Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen an Schulen oder Hochschulen ih- 

  

‚ren Erholungsurlaub in der unterrichtsfreien oder vor- 
lesungsfreien Zeit zu nehmen, so gilt das gleiche für 
den Bildungsurlaub. 

(3) Den zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten 
kann die Gewährung von Bildungsurlaub für den mit- 
geteilten Zeitraum nur abgelehnt werden, wenn be- 
sondere betriebliche oder dienstliche Ausbildungs- 
maßnahmen entgegenstehen. 

(4) Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die 
nach Absatz 1 rechtzeitig mitgeteilte Teilnahme an 
einer Bildungsveranstaltung nicht spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der Veranstaltung schriftlich ab- 
gelehnt, so gilt der Bildungsurlaub als bewilligt. 

(5) Ist der Bildungsurlaub für das vorangegangene 
Kalenderjahr versagt worden, so können dem An- 
spruch auf Bildungsurlaub im laufenden Jahr Versa- 
gungsgründe nach Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 nicht 
entgegengehalten werden. 

(6) Die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung ist 
dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin h i 
sen.“ 

$ 9 wird wie folgt geändert: 

‘ a) In Nummer 1 werden die Worte „der Freistellung“ 
durch die Worte „des Bildungsurlaubs“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Bewerber“ 
die Worte „und Bewerberinnen“ eingefügt; ferner 
wird das Wort „Freistellung“ durch das Wort „Bil- 
dungsurlaub“ ersetzt. ET ; 

c) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Arbeitneh- 
mer“ die Worte „oder Arbeitnehmerin“ eingefügt; 
ferner werden die Worte „der Freistellung“ d 
die Worte „des Bildungsurlaubs“ ersetzt. 
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In $ 10 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „Ministers für 
Wissenschaft und Kunst“ durch die Worte „Ministeri- 
ums für Wissenschaft und Kultur“ ersetzt. - 

$ 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 wird das Wort „jedermann“ 
durch die Worte „jeder Person“ ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine Veranstaltung darf nicht anerkannt 
werden, wenn 

1. die Teilnahme von der Zugehörigkeit zu Partei- 
en, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften 
oder ähnlichen Vereinigungen abhängig ge- 
macht wird 

oder wenn die Veranstaltung 

2. unmittelbar der Durchsetzung politischer Ziele, 

3. ausschließlich betrieblichen oder dienstlichen 
Zwecken, 

4. der Erholung, der Unterhaltung, der privaten 
Haushaltsführung, der Körper- oder Gesund- 
heitspflege, der sportlichen, künstlerischen 
oder kunsthandwerklichen Betätigung oder der 
Vermittlung entsprechender Kenntnisse oder 
Fertigkeiten, 

5. dem Einüben psychologisch gi oder ähnlich 
Fertigkeiten, 

6. dem Erwerb von Fahrerlaubnissen oder ähnli- 
chen Berechtigungen 

dient oder wenn sie 

7. als Studienreise durchgeführt wird.“ 

c) Es werden folgende neue Absätze 3 bis 5 einge- 
fügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 Nrn. 4 bis 6 kön- 
nen Veranstaltungen anerkannt werden, die   
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1. der beruflichen Weiterbildung oder 

2. der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher oder 
benberuflicher Mitarbeiter und Mitarbeite- 

rinnen 

auf dem betreffenden Gebiet dienen. 

(4) Abweichend von Absatz 2 Nrn. 4 und 5 kön- 
nen Veranstaltungen anerkannt werden, wenn die- 
se aus pädagogischen oder didaktischen Gründen 
Abschnitte der Betätigung auf den betreffenden 
Gebieten von insgesamt nicht mehr als einem 
Viertel der Veranstaltungsdauer enthalten. 

(5) Abweichend von Absatz 2 Nr. 7 können Ver- 
anstaltungen anerkannt werden, die vom Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung durch- 
geführt werden und der politischen Bildung die- 
nen; dies gilt entsprechend für Veranstaltungen 
am Sitz von Institutionen der Europäischen Ge- 
meinschaft.“ 

d) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 6 
bis 8. 

$ 12 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Veranstalter oder die Veranstalterin hat Beauf- 
tragten der nach $ 10 Abs. 1 zuständigen Stelle zu 
dem Zweck, sich über den Verlauf anerkannter Ver- 
anstaltungen zu informieren, nach vorheriger Ankün- 
digung den Zutritt zu diesen zu gestatten.“ 

Artikel II 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird 
ermächtigt, das Niedersächsische Bildungsurlaubsge- 
setz in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem 
Datum bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten 
des Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 

Hannover, den 14. Dezember 1990. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

Schröder 

Die Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft 
und Kultur 

Schuchardt 
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